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Kapitel 05 300

Kapitel Ist-Betrag Reste 2013 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2012 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

05 300 Schulen gemeinsam

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01 129 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 714 087,27 — 2 714 087,27
3 600 000,00 — 3 600 000,00

-885 912,73 — -885 912,73

119 03 016 Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . . . . . . . . . . . . .
Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 61.

— — —
— — —

— — —

119 10 129 Rückflüsse aus Zuweisungen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände im Rahmen des Modellvorhabens
"Selbstständige Schule". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 427 20.

29 324,92 — 29 324,92
200 000,00 — 200 000,00

-170 675,08 — -170 675,08

119 11 129 Einnahmen im Rahmen der Qualitätsentwicklung und
Qualitätssicherung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vgl. Vermerk Nr. 4 zu Titelgruppe 83.

15 900,00 — 15 900,00
— — —

15 900,00 — 15 900,00

Übrige Einnahmen

231 00 129 Zuweisung des Bundes für Bildungsforschung und für Bil-
dungsplanung (BLK-Modellversuche). . . . . . . . . . . . .
Vgl. Vermerke Nr. 4 und 5 zu Titelgruppe 81.

4 907 008,69 — 4 907 008,69
4 858 500,00 — 4 858 500,00

48 508,69 — 48 508,69
Vermerke: an Titel 547 81 48 508,69

232 00 129 Sonstige Zuweisungen von Ländern. . . . . . . . . . . . . . 172 293,40 — 172 293,40
213 000,00 — 213 000,00

-40 706,60 — -40 706,60

236 00 129 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von
der Bundesagentur für Arbeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.

1 390 721,99 — 1 390 721,99
— — —

1 390 721,99 — 1 390 721,99
Vermerke: an Titel 427 50 1 390 721,99

282 50 129 Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Pädagogischen
Übermittagbetreuung/Ganztagsangebote. . . . . . . . . . .
Vgl. Vermerk Nr. 5 zu Titelgruppe 74.

— — —
— — —

— — —

331 20 112 Zuweisungen für Investitionen vom Bund. . . . . . . . . . .
Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 71.

— — —
— — —

— — —

Titelgruppen

Titelgruppe 64
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen der
Unterbringung von Kindern beruflich Reisender sowie der
Verbesserung deren schulischer Versorgung
Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 64 bei den Ausgaben.

— — —
— — —

— — —

232 64 129 Sonstige Zuweisungen von den Ländern. . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

272 64 129 Sonstige Zuschüsse von der EU. . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —
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Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2012 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

282 64 129 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

287 64 129 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 82
Erstattungen und sonstige Zuschüsse im Rahmen des
Schulentwicklungsfonds
Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 82 bei den Ausgaben.

— — —
— — —

— — —

271 82 129 Erstattungen von der EU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

282 82 129 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 90
Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen von Beschäfti-
gungen im Zuge des Programms "Geld aus Stellen zur
Flexibilisierung der Unterrichtsversorgung"
Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 90 bei den Ausgaben.

— — —
— — —

— — —

235 90 129 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen
von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

282 90 129 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 98
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich Sport
Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 98 bei den Ausgaben.

86 400,00 — 86 400,00
— — —

86 400,00 — 86 400,00

231 98 129 Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

272 98 129 Sonstige Zuschüsse von der EU. . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

282 98 129 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . . . . . . . . . . 86 400,00 — 86 400,00
— — —

86 400,00 — 86 400,00
Vermerke: an Titel 547 98 86 400,00

287 98 129 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —
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Kapitel Ist-Betrag Reste 2013 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2012 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Titelgruppe 99
Zuweisungen und Zuschüsse für zweckgebundene Aus-
gaben aus Beiträgen Dritter für den Bereich Schulen
gemeinsam
Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99 bei den Ausgaben.

1 545 625,95 — 1 545 625,95
— — —

1 545 625,95 — 1 545 625,95

231 99 129 Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . . . . . . . . . . . . 20 003,20 — 20 003,20
— — —

20 003,20 — 20 003,20
Vermerke: an Titel 633 99 20 003,20

272 99 129 Sonstige Zuschüsse von der EU. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 336 082,68 — 1 336 082,68
— — —

1 336 082,68 — 1 336 082,68
Vermerke: an Titel 547 99 1 336 082,68

282 99 129 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . . . . . . . . . . 189 540,07 — 189 540,07
— — —

189 540,07 — 189 540,07
Vermerke: an Titel 547 99 173 904,73

an Titel 633 99 15 635,34

331 99 129 Zuweisungen für Investitionen vom Bund. . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Gesamteinnahmen Kapitel 05 300. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 861 362,22 — 10 861 362,22
8 871 500,00 — 8 871 500,00

1 989 862,22 — 1 989 862,22

Mehreinnahmen 1 989 862,22
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Siehe Haushaltsvermerk bei den Ausgaben des Kapitels 05 020.

Personalausgaben

422 01 129 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam-
ten, Richterinnen und Richter. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Die Mittel sind entsprechend dem Einsatz der Lehrkräfte den Titeln
422 01 der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe
pauschal zu erstatten.

2. Soweit die für das Bedarfsfeld Fortbildung und Qualifikation ausgewie-
senen Planstellen nicht in Anspruch genommen werden, dürfen die
ersparten Ausgaben im Umfang von bis zu 60 (60) Planstellen bei
Kapitel 05 020 Titelgruppe 90 geleistet werden. Dies entspricht einem
Betrag von bis zu 3.000.000 EUR.

3. Personalmittel im Umfang von bis zu 15 Planstellen (Bedarfsfeld Stel-
len gegen Unterrichtsausfall, für Vertretungsaufgaben und für beson-
dere Förderaufgaben) dürfen zur Verstärkung des Titels 427 20 für die
Beschäftigung von Fellows (Teach First Deutschland) herangezogen
werden.

383 104 371,47 — 383 104 371,47
396 716 400,00 — 396 716 400,00

-13 612 028,53 — -13 612 028,53
Vermerke: aus Titel 427 20 193 725,00

aus Titel 427 50 1 390 721,99
aus Kapitel 05 410 Titel 422 01 6 302 303,06
aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 1 901 200,00
an Titel 427 10 87 436,20
an Kapitel 05 360 Titel 428 01 1 921 742,67
an Kapitel 05 390 Titel 428 01 1 419 913,62
an Titel 422 63 3 169 734,40
an Titel 427 90 725 702,81
an Titel 633 90 16 075 448,88

-13 612 028,53

427 10 129 Entgelte für nebenamtliche Tätigkeit. . . . . . . . . . . . . . 337 436,20 — 337 436,20
250 000,00 — 250 000,00

87 436,20 — 87 436,20
Vermerke: aus Titel 422 01 87 436,20

427 20 129 Entgelte für Aushilfen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Mehreinnahmen bei Titel 119 10 erhöhen die Mittel dieses Titels.
2. Die Ausgaben dürfen bis zu 4.000.000 EUR in Höhe der Einsparungen

bei Kapitel 05 075 Titel 422 02 überschritten werden.
3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 422 01.

31 077 501,71 — 31 077 501,71
49 850 000,00 — 49 850 000,00

-18 772 498,29 — -18 772 498,29
Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 18 578 773,29

an Titel 422 01 193 725,00

427 50 129 Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteil-
zeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.

— — —
— — —

— — —
Vermerke: aus Titel 236 00 1 390 721,99

an Titel 422 01 1 390 721,99
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Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

428 01 129 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .
Von den ausgewiesenen Mitteln ist ein Betrag von insgesamt 54.519.900
EUR entsprechend dem Einsatz der Lehrer/Lehrerinnen den Titeln 428 01
der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal
zu erstatten.

54 709 602,53 — 54 709 602,53
54 559 900,00 — 54 559 900,00

149 702,53 — 149 702,53
Vermerke: an Kapitel 05 390 Titel 428 01 12 868 297,47

aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 13 018 000,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04 129 Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb
NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .

4 000,00 — 4 000,00
4 000,00 — 4 000,00

— — —

518 04 129 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe-
trieb NRW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 000,00 — 23 000,00
26 500,00 — 26 500,00

-3 500,00 — -3 500,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 3 500,00

526 01 129 Sachverständige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 088,00 — 10 088,00
292 000,00 — 292 000,00

-281 912,00 — -281 912,00
Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 200 000,00

an Titel 527 01 81 912,00

527 01 129 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . . . . . . . 3 541 552,14 — 3 541 552,14
3 195 000,00 — 3 195 000,00

346 552,14 — 346 552,14
Vermerke: aus Titel 526 01 81 912,00

aus Titel 527 30 264 640,14

527 30 129 Reisekostenvergütungen für Schulwanderungen und
Schulfahrten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minderausgaben dürfen bis zu einer Höhe von 7.513.300 EUR nicht
zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgaben
herangezogen werden.

9 613 830,82 — 9 613 830,82
13 500 000,00 — 13 500 000,00

-3 886 169,18 — -3 886 169,18
Vermerke: an Titel 527 01 264 640,14

an Titel 546 01 5 105,36
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 3 616 423,68

-3 886 169,18

539 20 129 Förderung der überörtlichen Arbeit der Schülervertretun-
gen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122 423,12 — 122 423,12
153 000,00 — 153 000,00

-30 576,88 — -30 576,88
Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 30 000,00

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 576,88

546 01 129 Vermischte Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 605,36 — 6 605,36
1 500,00 — 1 500,00

5 105,36 — 5 105,36
Vermerke: aus Titel 527 30 5 105,36

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

633 30 129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
zum Ausgleich von Konnexitätsverpflichtungen. . . . . . .

6 374 325,84 — 6 374 325,84
6 374 400,00 — 6 374 400,00

-74,16 — -74,16
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 74,16

671 10 024 Erstattungen von Zuwendungen an in der Türkei tätige
Lehrkräfte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

671 20 129 Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Musiknut-
zung in Schulen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des
Kapitels 05 030 Titel 686 51.

254 053,42 — 254 053,42
294 000,00 — 294 000,00

-39 946,58 — -39 946,58
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 39 946,58

681 10 141 Zentralfonds zur Gewährung von Ausbildungsbeihilfen an
Schüler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 411,35 — 28 411,35
90 000,00 — 90 000,00

-61 588,65 — -61 588,65
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 61 588,65
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1 2 3 4 5

681 20 145 Kosten für die Beförderung von Schülern. . . . . . . . . . . 2 081 432,76 — 2 081 432,76
2 420 000,00 — 2 420 000,00

-338 567,24 — -338 567,24
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 338 567,24

681 40 127 Leistung zu den Kosten der Lernmittel. . . . . . . . . . . . . 145 764,80 — 145 764,80
200 000,00 — 200 000,00

-54 235,20 — -54 235,20
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 54 235,20

Ausgaben für Investitionen

883 10 129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände im Rahmen des "1.000-Schulen-Pro-
gramms". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-406 246,81 — -406 246,81
— — —

-406 246,81 — -406 246,81
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 406 246,81

893 10 129 Zuschüsse für Investitionen an die Träger privater Ersatz-
schulen im Rahmen des "1.000-Schulen-Programms". . .

— — —
— — —

— — —

Titelgruppen

Titelgruppe 60
Schulpsychologen
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

3 235 152,87 — 3 235 152,87
4 373 400,00 — 4 373 400,00

-1 138 247,13 — -1 138 247,13

422 60 129 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam-
ten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 079 411,08 — 2 079 411,08
4 373 400,00 — 4 373 400,00

-2 293 988,92 — -2 293 988,92
Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 9 900,00

an Kapitel 05 380 Titel 427 10 525,01
an Titel 428 60 1 123 741,79
an Kapitel 20 020 Titel 461 11 1 179 622,12

-2 293 988,92

427 60 129 Entgelte für Aushilfen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

428 60 129 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . 1 155 741,79 — 1 155 741,79
— — —

1 155 741,79 — 1 155 741,79
Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 32 000,00

aus Titel 422 60 1 123 741,79

Titelgruppe 61
Schulsport

1. Einnahmen bei Titel 119 03 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haus-

haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2
LHO).

4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent-
lichungen unentgeltlich abgegeben werden.

5. Rückflüsse bei den Titeln 459 61 und 546 61 fließen den Ausgaben zu.

841 766,65 — 841 766,65
887 000,00 — 887 000,00

-45 233,35 — -45 233,35

427 61 129 Prüfungsvergütungen im Bereich des Schulsports. . . . . 2 878,60 — 2 878,60
5 000,00 — 5 000,00

-2 121,40 — -2 121,40
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 2 121,40

459 61 129 Aufwandsentschädigungen (an Landesbedienstete). . . . 695 000,00 — 695 000,00
389 000,00 — 389 000,00

306 000,00 — 306 000,00
Vermerke: aus Titel 546 61 306 000,00
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525 61 324 Aus- (und Fort)bildung der Sportlehrkräfte. . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

526 61 324 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . . . — — —
— — —

— — —

531 61 324 Informationsaufgaben auf dem Gebiet des Sports. . . . . . — — —
— — —

— — —

539 61 324 Für Veranstaltungen, Beratung und andere Unterstüt-
zungsleistungen im Bereich des Schulsports. . . . . . . . .

143 888,05 — 143 888,05
187 000,00 — 187 000,00

-43 111,95 — -43 111,95
Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 35 000,00

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 8 111,95

546 61 324 Aufwandsentschädigungen (an sonstige Leiter). . . . . . . — — —
306 000,00 — 306 000,00

-306 000,00 — -306 000,00
Vermerke: an Titel 459 61 306 000,00

Titelgruppe 62
Zuweisungen und Zuschüsse für Unterrichtshilfen im För-
derschulbereich
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

20 500,00 — 20 500,00
20 500,00 — 20 500,00

— — —

883 62 124 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 500,00 — 20 500,00
20 500,00 — 20 500,00

— — —

893 62 124 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 63
Schulverwaltungsassistenz

1. Der Schulbereich trägt 1/3 der Kosten für die Beschäftigung von Schul-
verwaltungsassistenten. Hierfür werden Lehrerstellen und Haushalts-
mittel der Kapitel 05 300 bis 05 410 in Anspruch genommen.

2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

13 718 034,40 — 13 718 034,40
10 307 600,00 — 10 307 600,00

3 410 434,40 — 3 410 434,40

422 63 129 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam-
ten, Richterinnen und Richter. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 134 645,67 — 4 134 645,67
3 496 100,00 — 3 496 100,00

638 545,67 — 638 545,67
Vermerke: an Titel 428 63 2 479 825,98

an Titel 633 63 111 562,75
aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 60 200,00
aus Titel 422 01 3 169 734,40

428 63 129 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . 9 471 825,98 — 9 471 825,98
6 811 500,00 — 6 811 500,00

2 660 325,98 — 2 660 325,98
Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 180 500,00

aus Titel 422 63 2 479 825,98

633 63 129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . 111 562,75 — 111 562,75
— — —

111 562,75 — 111 562,75
Vermerke: aus Titel 422 63 111 562,75
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Titelgruppe 64
Verbesserung der schulischen Versorgung von Kindern
beruflich Reisender sowie Zuschüsse bei Heimunterbrin-
gung

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel-

gruppe 64 geleistet werden.
3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet

werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den-
selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen
Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

11 439,55 — 11 439,55
22 600,00 — 22 600,00

-11 160,45 — -11 160,45

547 64 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . — — —
2 000,00 — 2 000,00

-2 000,00 — -2 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 2 000,00

684 64 129 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche
Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen). . . . . . .

11 439,55 — 11 439,55
20 600,00 — 20 600,00

-9 160,45 — -9 160,45
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 9 160,45

686 64 129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 65
Ausbau von Europaschulen in NRW

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den

Ausgaben bei Kapitel 05 020 Titelgruppe 60.
3. Aus Mitteln der Titelgruppe 65 dürfen Ausgaben auch dann geleistet

werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den-
selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

4. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.
5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent-

lichungen unentgeltlich abgegeben werden.

45 258,87 — 45 258,87
80 000,00 — 80 000,00

-34 741,13 — -34 741,13

429 65 129 Nicht aufteilbare Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

547 65 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 45 258,87 — 45 258,87
10 000,00 — 10 000,00

35 258,87 — 35 258,87
Vermerke: aus Titel 633 65 35 258,87

633 65 129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . — — —
70 000,00 — 70 000,00

-70 000,00 — -70 000,00
Vermerke: an Titel 547 65 35 258,87

an Kapitel 05 020 Titel 972 00 20 000,00
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 14 741,13

686 65 129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . — — —
— — —

— — —
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Titelgruppe 70
Ganztagsangebote für Schulkinder im Primarbereich
("Schule von acht bis eins", "Dreizehn Plus", und "Silen-
tien")

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 70 kann auch bei den

anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den

Ausgaben des Kapitels 05 300 Titelgruppe 72.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig

mit den Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 05 300 Titel-
gruppe 72.

5. Aus Mitteln der Titelgruppe 70 dürfen Ausgaben auch dann geleistet
werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den-
selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

6. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.

4 575 772,45 — 4 575 772,45
5 350 000,00 — 5 350 000,00

-774 227,55 — -774 227,55

547 70 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . — — —
— — —

— — —

633 70 129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . 4 251 397,45 — 4 251 397,45
5 350 000,00 — 5 350 000,00

-1 098 602,55 — -1 098 602,55
Vermerke: an Titel 686 70 324 375,00

an Kapitel 05 020 Titel 972 00 700 000,00
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 74 227,55

684 70 129 Zuschüsse an freie Träger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

686 70 129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . 324 375,00 — 324 375,00
— — —

324 375,00 — 324 375,00
Vermerke: aus Titel 633 70 324 375,00

Titelgruppe 71
Programm "Zukunft Bildung und Betreuung"

1. (§ 17 Abs. 3 LHO)
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Einnahmen bei Titel 331 20 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.
4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haus-

haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2
LHO).

5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.

-111 681,81 111 681,81 —
— — —

-111 681,81 111 681,81 —

429 71 112 Sonstige Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

547 71 112 Nicht aufteilbare Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . — — —
— — —

— — —

633 71 112 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . — — —
— — —

— — —

686 71 112 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . — — —
— — —

— — —

812 71 112 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . — — —
— — —

— — —

883 71 112 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-108 719,98 111 681,81 2 961,83
— — —

-108 719,98 111 681,81 2 961,83
Vermerke: aus Titel 893 71 2 961,83
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893 71 112 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . . -2 961,83 — -2 961,83
— — —

-2 961,83 — -2 961,83
Vermerke: an Titel 883 71 2 961,83

Titelgruppe 72
Offene Ganztagsschule im Primarbereich

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 72 kann auch bei den

anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 der Titelgruppen 72 und 74

des Kapitels 05 300 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Vgl. Haushaltsvermerke Nr. 3 und 4 zu Kapitel 05 300 Titelgruppe 70.
5. Aus Mitteln der Titelgruppe 72 dürfen Ausgaben auch dann geleistet

werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den-
selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

6. Die Mittel des Titels 422 72 sind entsprechend dem Einsatz der Leh-
rer/Lehrerinnen den Titeln 422 01 der Kapitel 05 310 und 05 390 durch
Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.

7. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushalts-
gesetz) finden keine Anwendung.

8. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.
9. Auf den ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. A 13 dürfen auch Lehr-

kräfte der Bes.Gr. A 12 mit anderen Lehrbefähigungen geführt werden.

316 069 588,67 — 316 069 588,67
334 107 000,00 — 334 107 000,00

-18 037 411,33 — -18 037 411,33

422 72 129 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam-
ten, Richterinnen und Richter. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58 256 749,00 — 58 256 749,00
114 316 500,00 — 114 316 500,00

-56 059 751,00 — -56 059 751,00
Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 6 200 000,00

an Titel 633 72 40 564 485,61
an Titel 633 90 3 503 688,62
an Titel 686 72 5 791 576,77

-56 059 751,00

547 72 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 138 462,07 — 138 462,07
200 000,00 — 200 000,00

-61 537,93 — -61 537,93
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 61 537,93

633 72 129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . 251 882 800,83 — 251 882 800,83
219 590 500,00 — 219 590 500,00

32 292 300,83 — 32 292 300,83
Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00 8 272 184,78

aus Titel 422 72 40 564 485,61

686 72 129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . 5 791 576,77 — 5 791 576,77
— — —

5 791 576,77 — 5 791 576,77
Vermerke: aus Titel 422 72 5 791 576,77

Titelgruppe 73
Erweiterte Ganztagshauptschulen und Ganztagsförder-
schulen

— — —
— — —

— — —

422 73 129 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam-
ten, Richterinnen und Richter. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

633 73 129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . — — —
— — —

— — —



282

Kapitel 05 300

Kapitel Ist-Betrag Reste 2013 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2012 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Titelgruppe 74
Pädagogische Übermittagbetreuung/Ganztagsangebote
in der Sekundarstufe I "Geld oder Stelle"

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 633 74 dürfen auch bei

den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den

Ausgaben bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 90.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig

deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 05
300 Titelgruppe 90.

5. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 282
50 überschritten werden.

6. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 05 300 Titelgruppe 72.
7. Aus den Mitteln der Titelgruppe 74 dürfen Ausgaben auch dann gelei-

stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für
denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

8. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein-
nahmt.

9. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent-
lichungen unentgeltlich abgegeben werden.

10. Die Mittel des Titels 422 74 sind entsprechend dem Einsatz der Leh-
rer/Lehrerinnen den Titeln 422 01 der Kapitel 05 320, 05 330, 05 340,
05 380 und 05 390 durch Absetzung von der Ausgabe pauschal zu
erstatten.

11. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förder-
bereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Lan-
desmitteln bereitgestellt werden.

12. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushalts-
gesetz) finden keine Anwendung.

13. Auf den ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. 13 dürfen auch Lehrkräfte
mit anderen Lehrbefähigungen im Eingangsamt geführt werden.

31 158 889,55 — 31 158 889,55
39 864 600,00 — 39 864 600,00

-8 705 710,45 — -8 705 710,45

422 74 129 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam-
ten, Richterinnen und Richter. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 842 455,00 — 1 842 455,00
33 900 000,00 — 33 900 000,00

-32 057 545,00 — -32 057 545,00
Vermerke: an Titel 633 74 23 641 492,08

an Titel 633 90 8 322 280,30
an Titel 684 74 93 772,62

-32 057 545,00

427 74 129 Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit. — — —
— — —

— — —

429 74 129 Nicht aufteilbare Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

547 74 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 16 569,85 — 16 569,85
400 000,00 — 400 000,00

-383 430,15 — -383 430,15
Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00 383 430,15

633 74 129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . 25 641 492,08 — 25 641 492,08
2 000 000,00 — 2 000 000,00

23 641 492,08 — 23 641 492,08
Vermerke: aus Titel 422 74 23 641 492,08

684 74 129 Zuschüsse an Ersatzschulträger. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 658 372,62 — 3 658 372,62
3 564 600,00 — 3 564 600,00

93 772,62 — 93 772,62
Vermerke: aus Titel 422 74 93 772,62

686 74 129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . — — —
— — —

— — —
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Titelgruppe 75
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention über
die Rechte von Menschen mit Behinderungen

1. Die Mittel sind entsprechend dem Einsatz der Lehrkräfte den Titel
422 01 der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe
pauschal zu erstatten.

2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig

deckungsfähig und dürfen auch bei anderen Titeln der Titelgruppe in
Anspruch genommen werden.

4. Aus Mitteln der Titelgruppe dürfen Augaben auch dann geleistet wer-
den, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben
Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen
Veröffentlichtungen unentgeltlich abgegeben werden.

6. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.
7. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förder-

bereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Lan-
desmitteln bereitgestellt werden.

8. Auf den ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. A 13 dürfen auch Lehr-
kräfte der Bes.Gr. A 12 und A 13 Studienrat/Studienrätin geführt wer-
den.

68 365 654,40 — 68 365 654,40
70 007 600,00 — 70 007 600,00

-1 641 945,60 — -1 641 945,60

422 75 129 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam-
ten, Richterinnen und Richter. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66 307 600,00 — 66 307 600,00
66 307 600,00 — 66 307 600,00

— — —
Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 327 100,00

an Kapitel 20 020 Titel 461 11 327 100,00

427 75 129 Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit. — — —
— — —

— — —

429 75 129 Nicht aufteilbare Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

547 75 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 1 261 855,24 — 1 261 855,24
3 400 000,00 — 3 400 000,00

-2 138 144,76 — -2 138 144,76
Vermerke: an Titel 633 75 496 199,16

an Kapitel 05 020 Titel 972 00 1 641 945,60

633 75 129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . 796 199,16 — 796 199,16
300 000,00 — 300 000,00

496 199,16 — 496 199,16
Vermerke: aus Titel 547 75 496 199,16

682 75 129 Zuschüsse an Ersatzschulträger. . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

686 75 129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . — — —
— — —

— — —
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Titelgruppe 81
Bildungsforschung und Bildungsplanung (BLK-Modellver-
suche)

1. (§ 17 Abs. 3 LHO)
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 81 kann auch bei den

anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
4. Mehreinnahmen bei Titel 231 00 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 81.
5. Mindereinnahmen bei Titel 231 00 vermindern die Mittel der Titel-

gruppe 81.
6. Aus den Mitteln der Titelgruppe 81 dürfen Ausgaben auch dann gelei-

stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für
denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

7. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein-
nahmt.

8. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen
Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

9. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushalts-
gesetz) finden keine Anwendung.

3 776 668,53 5 072 176,74 8 848 845,27
4 858 500,00 3 941 836,58 8 800 336,58

-1 081 831,47 1 130 340,16 48 508,69

428 81 112 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . — — —
— — —

— — —

547 81 112 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .
Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.

3 776 668,53 5 072 176,74 8 848 845,27
4 858 500,00 3 941 836,58 8 800 336,58

-1 081 831,47 1 130 340,16 48 508,69
Vermerke: aus Titel 231 00 48 508,69

632 81 112 Sonstige Zuweisungen an Länder. . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

633 81 112 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . — — —
— — —

— — —

686 81 112 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . — — —
— — —

— — —

812 81 112 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . — — —
— — —

— — —

883 81 112 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

893 81 112 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 82
Schulentwicklungsfonds

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel-

gruppe 82 bei den Einnahmen geleistet werden.
4. Aus den Mitteln der Titelgruppe 82 dürfen Ausgaben auch dann gelei-

stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für
denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.
6. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent-

lichungen unentgeltlich abgegeben werden.
7. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushalts-

gesetz) finden keine Anwendung.

767 678,91 — 767 678,91
979 700,00 — 979 700,00

-212 021,09 — -212 021,09

427 82 129 Entgelte für Aushilfen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —
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428 82 129 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . 211 333,84 — 211 333,84
191 400,00 — 191 400,00

19 933,84 — 19 933,84
Vermerke: aus Titel 633 82 19 933,84

547 82 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 555 845,07 — 555 845,07
— — —

555 845,07 — 555 845,07
Vermerke: aus Titel 633 82 555 845,07

633 82 129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . 500,00 — 500,00
788 300,00 — 788 300,00

-787 800,00 — -787 800,00
Vermerke: an Titel 428 82 19 933,84

an Titel 547 82 555 845,07
an Kapitel 05 020 Titel 972 00 212 021,09

686 82 129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . — — —
— — —

— — —

812 82 129 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . — — —
— — —

— — —

883 82 129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

893 82 129 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 83
Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssiche-
rung (Lernstandserhebungen, zentrale Prüfungen u.a.)

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 83 kann auch bei den

anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
4. Mehreinnahmen bei dem Titel 119 11 erhöhen die Mittel der Titel-

gruppe 83.
5. Aus den Mitteln der Titelgruppe 83 dürfen Ausgaben auch dann gelei-

stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für
denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

6. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent-
lichungen unentgeltlich abgegeben werden.

889 759,11 — 889 759,11
1 039 000,00 — 1 039 000,00

-149 240,89 — -149 240,89

427 83 129 Entgelte für Aushilfen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
15 000,00 — 15 000,00

-15 000,00 — -15 000,00
Vermerke: an Titel 429 83 171,96

an Kapitel 20 020 Titel 461 11 14 828,04

429 83 129 Nicht aufteilbare Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . . 171,96 — 171,96
— — —

171,96 — 171,96
Vermerke: aus Titel 427 83 171,96

547 83 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 889 587,15 — 889 587,15
1 024 000,00 — 1 024 000,00

-134 412,85 — -134 412,85
Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 134 412,85

633 83 129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . — — —
— — —

— — —

686 83 129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . — — —
— — —

— — —
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812 83 129 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . — — —
— — —

— — —

883 83 129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

893 83 129 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 90
Geld aus Stellen zur Flexibilisierung der Unterrichtsver-
sorgung / Geld oder Stelle im Rahmen gebundener Ganz-
tagsschulen

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel-
gruppe 90 geleistet werden.

2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Vgl. Vermerke Nr. 3 und 4 zu Kapitel 05 300 Titelgruppe 74.
4. Soweit in den Kapiteln 05 300 bis 05 410 freie und besetzbare Leh-

rerstellen nicht in Anspruch genommen werden, dürfen diese erspar-
ten Ausgaben im Umfang von bis zu 1.850 (1.850) Lehrerstellen hier
geleistet werden.

5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.
6. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent-

lichungen unentgeltlich abgegeben werden.
7. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förder-

bereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Lan-
desmitteln bereitgestellt werden.

28 627 120,61 — 28 627 120,61
— — —

28 627 120,61 — 28 627 120,61

427 90 129 Entgelte für Aushilfskräfte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725 702,81 — 725 702,81
— — —

725 702,81 — 725 702,81
Vermerke: aus Titel 422 01 725 702,81

429 90 129 Sonstige Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

547 90 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . — — —
— — —

— — —

633 90 129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . 27 901 417,80 — 27 901 417,80
— — —

27 901 417,80 — 27 901 417,80
Vermerke: aus Titel 422 01 16 075 448,88

aus Titel 422 72 3 503 688,62
aus Titel 422 74 8 322 280,30

27 901 417,80

Titelgruppe 98
Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter im
Bereich Sport

1. (§ 17 Abs. 3 LHO).
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 98

geleistet werden.
4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Lan-

deshaushalts veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs.
2 LHO).

86 917,71 179 070,41 265 988,12
— 179 588,12 179 588,12

86 917,71 -517,71 86 400,00

429 98 129 Nicht aufteilbare Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

547 98 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 86 917,71 179 070,41 265 988,12
— 179 588,12 179 588,12

86 917,71 -517,71 86 400,00
Vermerke: aus Titel 282 98 86 400,00
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Kapitel 05 300

Kapitel Ist-Betrag Reste 2013 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2012 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

812 98 129 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 99
Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter im
Bereich Schulen gemeinsam

1. (§ 17 Abs. 3 LHO)
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 99

geleistet werden.
4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Lan-

deshaushalts veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs.
2 LHO).

5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein-
nahmt.

1 613 752,13 96 660,91 1 710 413,04
— 164 787,09 164 787,09

1 613 752,13 -68 126,18 1 545 625,95

429 99 129 Sonstige Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

547 99 129 Nicht aufteilbare Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 1 578 113,59 96 660,91 1 674 774,50
— 164 787,09 164 787,09

1 578 113,59 -68 126,18 1 509 987,41
Vermerke: aus Titel 272 99 1 336 082,68

aus Titel 282 99 173 904,73

633 99 129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . 35 638,54 — 35 638,54
— — —

35 638,54 — 35 638,54
Vermerke: aus Titel 231 99 20 003,20

aus Titel 282 99 15 635,34

686 99 129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . — — —
— — —

— — —

812 99 129 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . — — —
— — —

— — —

883 99 129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

893 99 129 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . . — — —
— — —

— — —

Gesamtausgaben Kapitel 05 300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964 720 425,31 5 459 589,87 970 180 015,18
999 824 200,00 4 286 211,79 1 004 110 411,79

-35 103 774,69 1 173 378,08 -33 930 396,61

Mehrausgaben —
Minderausgaben 33 930 396,61
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —
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